
 
Antwort  
der Landesregierung  
auf die Große Anfrage der Abg. Dr. Spies, Merz,  
Müller (Schwalmstadt) und Roth (SPD) und Fraktion  
betreffend Umsetzung von Hartz IV in Hessen 
Drucksache 18/1557 
 
 
 
Die Große Anfrage beantwortet der Minister für Arbeit, Familie und Ge-
sundheit im Namen der Hessischen Landesregierung wie folgt: 
 
I. Umsetzung von Hartz IV in ARGEn und optierenden Kommunen 
 
Frage 1. Gibt es eine Einigung in Bezug auf einen Kennzahlenvergleich, um die Erfolge 

von Optionskommunen und Argen miteinander vergleichen zu können? 
 Wenn ja, auf welcher Basis, wenn nein, warum nicht? 
 
Bis Anfang des Jahres 2007 existierte kein einheitliches Kennzahlensystem. 
Bis dahin hatte es eine Reihe von verschiedenen Initiativen zum Aufbau 
geeigneter Kennzahlensysteme gegeben, u.a. in Hessen. Unterschiedliche 
Systeme beinhalten das Risiko von Inkonsistenzen, Abstimmungsproblemen 
und kostenintensiven Doppelarbeiten. Deshalb wurde auf Bundesebene eine 
anerkannte Datenplattform geschaffen, in der auf der Grundlage der Statistik 
nach § 53 i.V.m. § 51b Sozialgesetzbuch II (SGB II) entsprechende Daten 
bereitgestellt werden. 
 
Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit (BA) hatten sich in 
einer Projektgruppe "SGB II - Umsetzung" darauf verständigt, eine solche 
Datenplattform zu realisieren und mit der Bereitstellung der Kennzahlen ab 
Januar 2007 zu beginnen. 
 
Entsprechende Vergleichsdaten stehen für die Zeit ab September 2006 zur 
Verfügung, wobei allerdings das vereinbarte Kennzahlenset anfangs noch 
erhebliche Datenlücken aufwies und erst im weiteren zeitlichen Verlauf 
sukzessive weiter vervollständigt werden konnte. Inzwischen stehen Daten 
für 27 von 29 Kennzahlen zur Verfügung. Eine "Integrationsrate" kann nach 
wie vor nicht dargestellt werden. 
 
Im Zuge der Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung in der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende sollen künftig sowohl die Arbeitsgemeinschaften 
als auch die Optionskommunen in ein bundesweites Zielvereinbarungssystem 
und einen bundesweiten Kennzahlenvergleich einbezogen werden. Die hier-
für erforderlichen Kennzahlen werden derzeit in einer Arbeitsgruppe von 
Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam entwickelt. 
 
Frage 2. Gibt es in anderen Bundesländern einheitliche Kennzahlen bzw. zentrale Melde-

stellen über Bestand, Vermittlung und Förderung von Arbeitslosen? 
 Wenn ja, welche? 
 
Die Hessische Landesregierung geht davon aus, dass die von der Bundes-
agentur für Arbeit veröffentlichen "SGB-II-Kennzahlen für interregionale 
Vergleiche" bei aller Kritik jedenfalls vom Grundsatz her weitgehend akzep-
tiert sind.  Nach den §§ 53 und 51b SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit 
beauftragt, die Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende durchzufüh-
ren. Alle Träger der Grundsicherung sind verpflichtet, die in § 51b SGB II 
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genannten Daten an die Bundesagentur für Arbeit zu melden. Über geson-
derte "zentrale Meldestellen über Bestand, Vermittlung und Förderung von 
Arbeitslosen" in anderen Bundesländern liegen der Hessischen Landesregie-
rung keine Informationen vor.  
 
Vorbemerkung zu den Fragen I.3 bis I.7, II.2, III.1 und III.2: 
Der Statistik-Service-Südwest der Bundesagentur für Arbeit hat hinsichtlich 
der Beantwortung der o.a. Fragen folgende Erläuterungen gegeben: Die 
zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind gemäß 
§ 51b SGB II verpflichtet, laufend zur Mitte des Monats die sich bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben ergebenden Daten zu erheben. Der Katalog zu 
erhebender Merkmale ist ebenfalls in § 51b SGB II festgelegt. Die zugelas-
senen kommunalen Träger übermitteln ihre Daten als Einzeldatensätze an die 
Bundesagentur für Arbeit, die daraus Statistiken erstellt (§ 53 SGB II). Diese 
werden für die Bereiche Leistungsgewährung und arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen nach einer Wartezeit von drei Monaten veröffentlicht. 
 
Die vorliegenden Fragen können von der Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit nur soweit für alle Träger (Arbeitsgemeinschaften und zugelassene 
kommunale Träger) beantwortet werden, wie sie Daten umfassen, die zum 
Katalog des § 51b SGB II gehören. Bei Frage III.1 (Einsatzfelder der Ar-
beitsgelegenheiten) können nur für Kreise mit Arbeitsgemeinschaften Aussa-
gen getroffen werden, da dieses Merkmal über die Datenübermittlungsvor-
schriften hinausgeht. (Anmerkung der Landesregierung: Informationen für 
den Bereich der zugelassenen kommunalen Träger wurden vom Hessischen 
Landkreistag zugeliefert.) 
 
Vereinzelt kann es bei einigen Trägern in einigen Monaten zu Datenausfäl-
len kommen. In diesen Fällen können keine Jahressummen ermittelt werden. 
Daher wurden die Werte für alle einzelnen Monate des gefragten Zeitraums 
angefügt.  
 
Grundsätzlich erhebt die Bundesagentur für Arbeit die Daten für einen Mo-
nat jeweils zur Mitte des Monats. Daher können keine Daten mit einem 
Stichtag zum Ende des Monats zur Verfügung gestellt werden. 
 
Frage 3. Wie viele Bedarfsgemeinschaften nach SGB II gab und gibt es jeweils in den 

hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten zum 31. Dezember 2007, 31. De-
zember 2008 und zum 30. Juni 2009? 

 
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ergibt sich aus der nachfolgenden  
Übersicht: 
 
Bedarfsgemeinschaften und Personen in den Bedarfsgemeinschaften 
- Hessen - 
Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Februar 2010 
 

Bedarfsgemeinschaften 
Personen in den 

Bedarfsgemeinschaften 

Dez 07 Dez 08 Jun 09 Dez 07 Dez 08 Jun 09 Region 

1 2 3 4 5 6 

Hessen   217.818 211.307 218.095 445.902 429.596 440.884 

06411 
Darmstadt, Wissen-
schaftsstadt 

6.433 6.173 6.422 13.212 12.562 12.931 

06412 
Frankfurt am Main, 
Stadt 

36.876 36.030 36.996 70.887 68.838 70.718 

06413 
Offenbach am Main, 
Stadt 

8.925 8.589 8.740 19.380 18.796 18.934 

06414 
Wiesbaden,  
Landeshauptstadt 

14.323 14.669 15.175 29.250 30.368 31.359 

06431 Bergstraße 8.389 8.080 8.140 17.001 16.253 16.337 

06432 Darmstadt-Dieburg 7.352 7.111 7.503 15.700 15.149 15.940 

06433 Groß-Gerau 8.875 8.390 8.571 19.613 18.606 18.865 

06434 Hochtaunuskreis 4.241 4.128 4.329 9.036 8.854 9.203 

06435 Main-Kinzig-Kreis 10.704 10.680 11.204 22.576 22.830 23.709 

06436 Main-Taunus-Kreis 4.078 4.077 4.229 8.440 8.503 8.812 

06437 Odenwaldkreis 2.778 2.737 2.914 6.057 5.960 6.246 
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06438 
Offenbach am Main, 
Stadt 

10.222 10.146 10.504 22.860 22.599 23.294 

06439 
Rheingau-Taunus-
Kreis 

3.740 3.695 3.745 7.844 7.692 7.780 

06440 Wetteraukreis 8.365 7.908 8.102 17.402 16.153 16.229 

06531 Gießen 10.452 10.185 10.276 21.032 20.051 20.202 

06532 Lahn-Dill-Kreis 8.673 8.180 8.596 18.102 16.745 17.450 

06533 Limburg-Weilburg 6.148 5.958 6.066 13.731 13.013 13.172 

06534 Marburg-Biedenkopf 7.654 7.369 7.893 14.677 14.119 15.256 

06535 Vogelsbergkreis 3.267 3.183 3.355 6.526 6.266 6.475 

06611 
Kassel, documenta-
Stadt 

14.570 13.692 14.021 28.341 26.400 26.809 

06631 Fulda 5.600 5.390 5.618 11.560 10.971 11.454 

06632 Hersfeld-Rotenburg 3.831 3.813 3.884 7.907 7.657 7.825 

06633 Kassel 6.667 6.289 6.454 13.807 12.717 12.983 

06634 Schwalm-Eder-Kreis 5.778 5.389 5.655 11.804 10.779 11.165 

06635 
Waldeck-
Frankenberg 

5.186 4.991 5.119 10.055 9.144 9.042 

06636 
Werra-Meißner-
Kreis 

4.691 4.455 4.584 9.102 8.571 8.694 

 
Erstellungsdatum: 25.02.2010, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 79913 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
Der Inhalt unterliegt urheberrechtlichem Schutz. 
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch 
auszugsweise, mit genauer Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über 
elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte 
vorbehalten. 

Zitierhinweis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Personen in 
den Bedarfsgemeinschaften, Frankfurt, Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Februar 2010 
 
 
Frage 4. Wie hoch ist die Zahl der Personen, die in diesen Bedarfsgemeinschaften leben, 

aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten und zum Stichtag 31. 
Dezember 2007, 31. Dezember 2008 und zum 30. Juni 2009? 

 
Siehe Antwort zu Frage 3, Spalten Nr. 4 bis 6. 
 
Frage 5. Wie viele Kinder unter 18 Jahren leben in diesen Bedarfsgemeinschaften, aufge-

schlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten und zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2007, 31. Dezember 2008 und zum 30. Juni 2009? 

 
Die gewünschten Informationen sind in der folgenden Übersicht dokumen-
tiert: 
 
Kinder unter 18 Jahre in Bedarfsgemeinschaften 
- Hessen - 
Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Februar 2010 
 

Dez 07 Dez 08 Jun 09 
  

1 2 3 

Hessen   151.087 145.374 146.311 

06411 Darmstadt, Wissenschafts-
stadt 

4.544 4.363 4.396 

06412 Frankfurt am Main, Stadt 22.980 22.364 22.869 

06413 Offenbach am Main, Stadt 7.038 6.968 6.877 

06414 Wiesbaden,  
Landeshauptstadt 

10.324 10.652 10.848 

06431 Bergstraße 5.496 5.259 5.209 

06432 Darmstadt-Dieburg 5.627 5.421 5.616 

06433 Groß-Gerau 7.069 6.780 6.765 

06434 Hochtaunuskreis 3.157 3.099 3.188 

06435 Main-Kinzig-Kreis 8.039 8.283 8.366 

06436 Main-Taunus-Kreis 2.923 2.958 3.016 
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06437 Odenwaldkreis 2.079 2.037 2.075 

06438 Offenbach am Main, Stadt 8.226 8.203 8.339 

06439 Rheingau-Taunus-Kreis 2.669 2.610 2.618 

06440 Wetteraukreis 5.952 5.516 5.351 

06531 Gießen 6.848 6.464 6.431 

06532 Lahn-Dill-Kreis 6.208 5.685 5.717 

06533 Limburg-Weilburg 4.931 4.666 4.588 

06534 Marburg-Biedenkopf 4.745 4.583 4.908 

06535 Vogelsbergkreis 2.092 2.028 2.003 

06611 Kassel, documenta-Stadt 8.983 8.292 8.199 

06631 Fulda 4.112 3.681 3.762 

06632 Hersfeld-Rotenburg 2.621 2.486 2.530 

06633 Kassel 4.646 4.267 4.280 

06634 Schwalm-Eder-Kreis 3.880 3.479 3.500 

06635 Waldeck-Frankenberg 3.122 2.633 2.320 

06636 Werra-Meißner-Kreis 2.776 2.597 2.540 
 
Erstellungsdatum: 22.02.2010, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 79913 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
Der Inhalt unterliegt urheberrechtlichem Schutz. 
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch 
auszugsweise, mit genauer Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über 
elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte 
vorbehalten. 

Zitierhinweis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemein-
schaften, Frankfurt, Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Februar 2010 
 
 
Frage 6. Wie hoch ist die Zahl der vermittelten Empfänger von Grundsicherung für Arbeits-

lose in den ersten Arbeitsmarkt in den Jahren 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 
2009, aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten? 

 
Eine entsprechende Auswertung des Statistik-Services-Südwest der Bundes-
agentur für Arbeit ist als Anlage 1 beigefügt. Die Daten von Kreisen mit 
Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Trägern sind auf-
grund unterschiedlichen Erfassungsverhaltens nur eingeschränkt vergleich-
bar. Insoweit wird auf die der Auswertung angefügten methodischen Hin-
weisen Bezug genommen. 
 
Frage 7. Wie hoch ist die Zahl der Sanktionen gegen Empfänger von Grundsicherung für 

Arbeitslose in den Jahren 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009, aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten? 

 Welches sind die hauptsächlichen Gründe für Sanktionen? 
 
Die nachstehende Tabelle enthält eine Auswertung der von 2007 bis zur 
Jahresmitte 2009 monatlich neu ausgesprochenen Sanktionen. Werden gegen 
eine Person mehrere Sanktionen verhängt, werden diese einzeln gezählt. In 
einzelnen Monaten kam es bei einigen Trägern zu Datenausfällen.  
 
Anzahl neu ausgesprochener Sanktionen nach Kreisen 
- Hessen - 
Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Februar 2010 
 

2007 2008 2009,  
1. Halbjahr Kreis-

schlüssel Landkreis 
1 2 3 

06411000 Darmstadt, Wissen-
schaftsstadt 

841 1.097 462 

06412000 Frankfurt am Main, Stadt 7.162 8.671 4.087 

06413000 Offenbach am Main, 
Stadt 

1.639 2.101 936 

06414000 Wiesbaden, Landeshaupt-
stadt 

4.909 4.155 1.491 

06431000 Bergstraße 922 x 404 
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06432000 Darmstadt-Dieburg x 1.076 456 

06433000 Groß-Gerau 1.846 1.967 841 

06434000 Hochtaunuskreis 1.449 963 411 

06435000 Main-Kinzig-Kreis 2.193 2.037 862 

06436000 Main-Taunus-Kreis 467 x 136 

06437000 Odenwaldkreis 409 385 143 

06438000 Offenbach am Main, 
Stadt 

1.669 1.597 880 

06439000 Rheingau-Taunus-Kreis 496 419 186 

06440000 Wetteraukreis 2.548 212 1.010 

06531000 Gießen 1.132 1.176 967 

06532000 Lahn-Dill-Kreis 1.203 1.499 660 

06533000 Limburg-Weilburg 1.556 2.360 1.146 

06534000 Marburg-Biedenkopf 1.300 904 389 

06535000 Vogelsbergkreis 415 429 183 

06611000 Kassel, documenta-Stadt 3.421 3.306 1.335 

06631000 Fulda 1.194 1.159 500 

06632000 Hersfeld-Rotenburg x 404 158 

06633000 Kassel 2.187 1.507 699 

06634000 Schwalm-Eder-Kreis 2.097 1.658 701 

06635000 Waldeck-Frankenberg 1.446 1.511 697 

06636000 Werra-Meißner-Kreis 972 1.020 378 
 
Erstellungsdatum: 24.02.2010, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 79913 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
Der Inhalt unterliegt urheberrechtlichem Schutz. 
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch 
auszugsweise, mit genauer Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über 
elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte 
vorbehalten. 

Zitierhinweis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Anzahl neu verhängter Sanktionen nach 
Kreisen, Frankfurt, Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Februar 2010 
 
Für eine Einschätzung der Größenordnung ausgesprochener Sanktionen sind 
diese Absolutwerte allerdings nur bedingt aussagekräftig; dazu ist die Sank-
tionsquote besser geeignet. Sie besagt, gegen wie viele erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige am Stichtag mindestens eine wirksame Sanktion gelaufen ist und 
setzt dies in Relation zur Gesamtzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. 
Im Oktober 2009 lag dieser Wert in Hessen bei 2,6 v.H., davon 3,7 v.H. 
Männer und 1,6 v.H. der Frauen sowie 3,5 v.H. der erwerbsfähigen Perso-
nen im Alter von 15 bis unter 25 Jahre. 
 
Das Sozialgesetzbuch II nennt in § 31 eine Vielzahl von Gründen für Sankti-
onen. Die verhängten Sanktionen konzentrieren sich auf wenige Gründe. 
Dazu zählen Meldeversäumnisse, Verletzung der Pflichten der Eingliede-
rungsvereinbarung und die Weigerung, zumutbare Arbeit, Ausbildung, Ar-
beitsgelegenheiten aufzunehmen, aus- oder fortzuführen. Die wichtigsten 
Gründe und ihre Verteilung der von Januar bis Oktober 2009 in Hessen 
ausgesprochenen Sanktionen können der folgenden Tabelle entnommen wer-
den: 
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Neu ausgesprochene Sanktionen nach Gründen 
- Hessen - 
Januar bis Oktober 2009 
 

Sanktionsgrund Rechtsgrundlage Anzahl 
in Prozent aller 
ausgesproche-
nen Sanktionen 

Meldeversäumnis § 31 Abs. 2 SGB 
II/AA 

19.237 55,0 

Verletzung Pflichten der 
Eingliederungsvereinba-
rung 

§ 31 Abs. 1 Nr. 
1b 6.236 17,8 

Weigerung, zumutbare 
Arbeit, Ausbildung, 
Arbeitsgelegenheit oder 
sonstige vereinbarte 
Maßnahmen aufzuneh-
men, aus- oder fortzu-
führen 

§ 31 Abs. 1 Nr. 
1c 4.435 12,7 

Festgestellte Sperrzeit § 31 Abs. 4 Nr. 
3a1 

1.253 3,6 

Abbruch Eingliede-
rungsmaßnahme 

§ 31 Abs. 1 Nr. 2 951 2,7 

Begründete Sperrzeit § 31 Abs. 4 Nr. 
3b 

926 2,6 

Andere Gründe  1.926 5,5 
 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
1 Ab dem Berichtsmonat Juli 2009 sind unter § 31 Abs. 4 Nr. 3a SGB II auch die Sanktionen 
aufgrund verkürzter Sperrzeit nach § 144 Abs. 6 SGB III enthalten 
 
 
Frage 8. Gegen wie viele Sanktionen wurden Einsprüche eingelegt, aufgeschlüsselt nach 

Landkreisen und kreisfreien Städten und den Jahren 2007, 2008 und erstes Halb-
jahr 2009? 

 Wie viele davon waren erfolgreich (bitte ebenfalls aufschlüsseln nach Jahren und 
Gebietskörperschaft)? 

 
Frage 9. Wie viele Personen haben negative Bescheide in Bezug auf einen Antrag nach 

Grundsicherung für Arbeitslose in den Jahren 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 
2009 bekommen, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten? 

 Welches sind die Hauptgründe dafür und wie hoch ist der Anteil an Frauen unter 
diesem Personenkreis? 

 
Frage 10. Wie viele Bedarfsgemeinschaften mussten in den Jahren 2007 und 2008 und im 

ersten Halbjahr 2009 ihre bisherige Wohnung verlassen, da diese zu teuer war, auf-
geschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten? 

 
Frage 11. Wie viele Maßnahmevereinbarungen zur Eingliederung in Arbeit sind seit dem 1. 

Januar 2007 in Hessen getroffen worden (aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreis-
freien Städten sowie den Jahren 2007, 2008 und erstes Halbjahr 2009)? 

 
Die erfragten Daten werden statistisch nicht erfasst. Eine gesonderte Ermitt-
lung der zur Beantwortung notwendigen Informationen wäre nach Einschät-
zung aller bei Abfrage Beteiligter mit einem unleistbar hohen zeitlichen und 
personellen Aufwand verbunden. Die Fragen I.8 bis I.11 können deshalb 
nicht beantwortet werden. 
 
Frage 12. Wie ist der Betreuungsschlüssel in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten 
 a) von ALG-II-Beziehern und -Bezieherinnen zu Vermittlern und Vermittlerin-

nen, 
 b) von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zu Fallmanagern 

und Fallmanagerinnen? 
 
Für die Ermittlung eines Betreuungsschlüssels gibt es keine einheitlichen für 
alle hessischen Grundsicherungsträger gültigen Kriterien. Aufgrund unter-
schiedlicher Organisationsmodelle bei den Trägern fehlt es an der erforderli-
chen Vergleichbarkeit. Die weit überwiegende Zahl der zugelassenen kom-
munalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat deshalb ihr 
Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Betreuungsschlüssel nicht erteilt. 
Für den Landkreis Fulda, für den Hochtaunuskreis und für den Rheingau-
Taunus-Kreis hat der Hessische Landkreistag folgende Angaben übermittelt: 
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Betreuungsschlüssel Leistungssachbearbeiter 

 

Optionskommune Ohne 
Querschnittsaufgaben 

Mit 
Querschnittsaufgaben 

Landkreis Fulda 131,2 107,4 

Hochtaunuskreis 156,2 127,3 

Rheingau-Taunus-Kreis 129,9 111 
 
Betreuungsschlüssel Fallmanager U25 (Jugendliche und junge Erwachsene unter 
25 Jahren) 
 

Optionskommune Ohne 
Querschnittsaufgaben 

Mit 
Querschnittsaufgaben 

Landkreis Fulda 79,2 63,3 

Hochtaunuskreis 79,2 51,4 

Rheingau-Taunus-Kreis 136,3 94,1 
 
Betreuungsschlüssel Fallmanager 
 

Optionskommune Ohne Querschnittsauf-
gaben 

Mit 
Querschnittsaufgaben 

Landkreis Fulda 201,2 136,4 

Hochtaunuskreis 245,5 155,0 

Rheingau-Taunus-Kreis 248,8 153,8 
 
Betreuungsschlüssel Vermittler 
 

Optionskommune Ohne Querschnittsauf-
gaben 

Mit 
Querschnittsaufgaben 

Landkreis Fulda nicht erfasst nicht erfasst 

Hochtaunuskreis nicht erfasst nicht erfasst 

Rheingau-Taunus-Kreis 0 0 
 
Dazu hat der Hessische Landkreistag Folgendes mitgeteilt: Die ausgewiese-
nen Schlüssel wurden auf Grundlage einer im Arbeitskreis Option des Hessi-
schen Landkreistages vereinbarten einheitlichen Personalbemessung ermit-
telt. Datengrundlage sind die Jahresdurchschnittswerte des Kalenderjahres 
2008. Dabei ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Leistungssach-
bearbeitung bzw. die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (EHB) für 
das Fallmanagement die jeweilige Ausgangslage. 
 
Bei der Bemessung wurden die Alleinerziehenden berücksichtigt. Im Bereich 
Fallmanagement U25 wurden die Schüler und die Personen mit einem Ein-
kommen über 800 € mit einem pauschalen Abzug von 50 v.H. der EHB 
herausgerechnet. Die Zahl der EHB im Bereich Fallmanagement Ü 25 wur-
de durch die Personen mit einem Einkommen über 800 € bereinigt. Unter 
Querschnittsaufgaben wurden zentrale Leistungen wie Servicestelle, Arbeit-
geberservice, Unterhaltsbereich etc. zusammengefasst. Ein gesonderter Be-
treuungsschlüssel für die Vermittler wurde aufgrund der unterschiedlichen 
Arbeitsorganisation in den einzelnen Optionskommunen nicht ermittelt. In 
vielen optierenden Kommunen ist die Vermittlung in den Bereich des Fall-
managements integriert. 
 
Für den Bereich der Arbeitsgemeinschaften hat die Regionaldirektion Hessen 
der Bundesagentur für Arbeit die als Anlage 2 beigefügten Informationen 
übermittelt.  
Ergänzend dazu hat die Regionaldirektion Hessen mitgeteilt, dass die Be-
rechnung der Betreuungsrelationen auf folgender Basis erfolgte: 
- Kunden: gleitender Jahresdurchschnitt von Juni 2008 bis Mai 2009, 
- Personal: Personalstrukturdaten aus dem ARGE-OGP zum 1. September 

2009, 
- Zuordnung des Personals: lt. "Anlage 1 zur E-Mail Info POE vom 12. 

Dezember 2008" (vgl. Anlage 2). 
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II. Förderung von ALG-II-Beziehern und -Bezieherinnen 
 
Frage 1. Welche Förderangebote, Aus- und Weiterbildungsprogramme bzw. berufsvorbe-

reitende Maßnahmen stehen derzeit in Hessen zur Verfügung 
 a) allgemein, 
 b) speziell für Frauen, 
 c) speziell für Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, 
 d) speziell für ältere Menschen ab 50 Jahren, 
 e) speziell für behinderte Menschen? 
 (Aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten.) 
 
Vorbemerkung: 
Grundsätzlich richten sich die Landesprogramme des Hessischen Ministeri-
ums für Arbeit, Familie und Gesundheit (HMAFG) an alle hilfebedürftigen 
bzw. sozial benachteiligten Menschen unabhängig davon, in welchem 
Rechtskreis sie sich befinden. Eine Ausnahme stellen die Programme zur 
Förderung außerbetrieblicher Ausbildung für Benachteiligte dar: 
- "Ausbildung statt Arbeitslosengeld II (AstA)" gilt ausschließlich für 

junge Menschen aus dem Rechtskreis SGB II, 
- für junge Menschen, die nicht dem Rechtskreis SGB II angehören, gilt 

"Ausbildung in der Migration". 
 
Die aus der Instrumentenreform in SGB III und SGB II entstandenen Prob-
leme betreffen die bisherigen Landesprogramme in den Politikbereichen 
Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung für Benachteiligte sowie Arbeits-
markt und sind vielschichtig. Ihre Auswirkungen auf Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt werden vor Ort am deutlichsten. Kreise und kreisfreie Städte 
können durch ihre ganzheitliche kommunale Sichtweise unter Nutzung der 
verschiedenen regionalen Potenziale und Akteure einen entscheidenden Bei-
trag zur passgenauen Lösung dieser Probleme leisten. Das HMAFG will 
daher künftig den Kreisen und kreisfreien Städten in Hessen "Ausbildungs-
budgets" und "Arbeitsmarktbudgets" zur Verfügung stellen; 2010 wird dabei 
als Übergangsjahr fungieren. Die Budgets werden künftig die bisherigen 
Landesprogramme im Bereich Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung 
Benachteiligter und Arbeitsmarkt ablösen. Somit beziehen sich die folgenden 
Beschreibungen auf die derzeitigen Landesprogramme, die aber noch im 
Laufe dieses Jahres in Richtung der geplanten Budgets modifiziert werden 
sollen. 
 
zu a (allgemein) 
 
Passgenau in Arbeit (PiA) 
Ein Programm zur Förderung der Erwerbsintegration in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt und zur Unterstützung der Eigenverantwortung der kommuna-
len Träger des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende). In den Förder-
grundsätzen des Programms ist geregelt, dass den Kreisen und kreisfreien 
Städten entsprechend ihrem Anteil an der Zahl der SGB-II-Leistungsbezieher 
(Bedarfsgemeinschaften) in Hessen ein Budget in Aussicht gestellt wird. 
Diese Budgets werden jährlich, bei Bedarf auch unterjährig angepasst und 
stellen somit von der Höhe her keine starre Festlegung seitens des Landes 
gegenüber den Kreisen und kreisfreien Städten dar. Das Hessische Ministe-
rium für Arbeit, Familie und Gesundheit bietet fünf Maßnahmearten zur 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und als Hilfen zur Erwerbsinteg-
ration in freier Kombination an: 
1 Kompetenzen fördern;  
2. kommunale soziale Leistungen zur Eingliederung; 
3. Beratung und Hilfen bei Existenzgründungen; 
4. Hilfen zur Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Klientel des 

SGB XII und 
5. Organisationsentwicklung und interne Weiterbildung in den Options-

kommunen und ARGEn. 
 
Perspektive 
Das ESF-Programm "Perspektive" ist konzipiert für besonders benachteiligte 
Gruppen. Gefördert wird vonseiten des Hessischen Ministeriums für Arbeit, 
Familie und Gesundheit nur in Abstimmung mit den regionalen Akteuren. 
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Das Programm beinhaltet folgende Schwerpunkte: 
 
Schwerpunkt I: 
Förderung der Integration von besonders beeinträchtigten Menschen  mit 
Migrationshintergrund; 
Schwerpunkt II: 
Förderung der Stabilisierung und Wiedereingliederung ehemals Sucht-
kranker; 
Schwerpunkt III:  
Entwicklung geeigneter Angebote zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
besonders von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Ausgrenzung aus dem 
Erwerbsleben bedrohter Menschen (z.B. des Personenkreises des § 67 SGB 
XII). 
 
Zielsetzung dieses Programms ist u.a., die Kooperation zwischen den Kom-
munen, den Wohlfahrtsverbänden und den freien Trägern in den Regionen 
zu stärken, damit das dort jeweils vorhandene Know-how zur Problemlösung 
genutzt und der Gefahr sozialer Ausgrenzung wirksam begegnet wird. 
 
zu b (speziell für Frauen) 
 
Betriebliche Ausbildung Alleinerziehender 
Alleinerziehende ohne abgeschlossene Berufsausbildung werden von qualifi-
zierten Trägern unterstützt und sozialpädagogisch begleitet. Die geförderten 
Träger sprechen die ausbildungswilligen Alleinerziehenden an, helfen beim 
Finden eines passenden betrieblichen Ausbildungsplatzes, bei der Vorberei-
tung der Ausbildung, der Organisation der Kinderbetreuung und auch bei 
der Organisation der Ausbildung in Teilzeitform.  
Das Programm steht grundsätzlich auch Männern zur Verfügung, wurde 
bislang aber überwiegend von Frauen genutzt. 
 
zu c (speziell für Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren) 
Die Altersbegrenzungen in den Förderprogrammen ergeben sich aus dem 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Somit stehen die Programme jungen 
Menschen bis 27 Jahre zur Verfügung. 
 
Fit für Ausbildung und Beruf (FAUB) 
Zielgruppe dieses Programms sind schulmüde oder schulverweigernde Ju-
gendliche, die voraussichtlich ohne oder mit einem schwachen Hauptschul-
abschluss das 9. Schulbesuchsjahr beenden werden und denen das im Hessi-
schen Schulgesetz vorgesehene 10. Pflichtschuljahr aller Wahrscheinlichkeit 
nach nichts bringen würde. FAUB bietet ihnen eine betriebs- und praxisnahe 
Alternative in außerschulischen Einrichtungen - vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen. Es dient dazu, ein Jahr lang in einem sozialpädago-
gisch begleiteten Betriebspraktikum ihre praktischen Fähigkeiten zu zeigen 
und zu entwickeln. Dabei erkennen die Jugendlichen auch, wo sie noch 
etwas lernen müssen, um die Anforderungen des Berufslebens erfüllen zu 
können. Ferner können die Jugendlichen im Rahmen der Maßnahme an 
einer externen Hauptschulabschlussprüfung teilnehmen. 
 
FAUB wurde bislang durch die Arbeitsverwaltung in wechselnden rechtli-
chen Konstruktionen mitfinanziert. Der mit der "Instrumentenreform" einge-
führte neue § 46 SGB III (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung), der die frühere Rechtsgrundlage § 241 Abs. 3a SGB III 
(Aktivierungshilfen) zum 1. Januar 2009 ablöste, sieht jedoch maximal 
vierwöchige betriebliche Praktika vor. Vor diesem Hintergrund billigte die 
Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahr 2009 
lediglich im Übergang noch ein letztes Mal eine Kofinanzierung aus dem 
SGB III auf dieser Basis. Mit der nicht mehr vorhandenen Kofinanzierung 
der BA entfällt jedoch gleichzeitig auch die derzeitige Rechtsgrundlage für 
die Befreiung von der Schulpflicht nach § 59 Abs. 3 Hessisches Schulgesetz, 
denn diese gilt nur für eine "Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit von 
mindestens einjähriger Dauer", sodass die Zielgruppe der Schulmüden und 
Schulverweigerer, wenn sie nach 9 Schulbesuchsjahren keinen Hauptschul-
abschluss erreicht haben, nach den Sommerferien 2010 weiterhin schul-
pflichtig sein wird. FAUB kann damit im Jahr 2010 nicht mehr neu aufge-
legt werden. 
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Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen 
Hierbei handelt es sich um ein Angebot nach § 13 SGB VIII für junge Men-
schen bis 27 Jahre mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, 
individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsrei-
fe, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädago-
gischem Förderbedarf.  
 
Das Ziel der zu fördernden Projekte sind die arbeitsmarktorientierte Vorbe-
reitung und Qualifizierung der jungen Menschen zur Aufnahme eines Aus-
bildungs- bzw. Arbeitsverhältnisses oder zur Aufnahme in weiterführende 
Angebote der beruflichen Integration (z.B. Berufsfachschulen, allgemeinbil-
dende Schulen zum Nachholen formaler Bildungsabschlüsse, außerbetriebli-
che Ausbildungseinrichtungen oder andere weiterführende Maßnahmen der 
Berufsvorbereitung oder Beschäftigung). Die Arbeit ist produktorientiert und 
in unterschiedlichen Berufsfeldern angelegt. Vierwöchige Betriebspraktika 
und andere reale Arbeitserfahrungen sind Bestandteil der Maßnahmen. 
 
Ausbildungskostenzuschüsse (AKZ) für Lern- und Leistungsbeeinträch-
tigte 
Dieses Programm fördert betriebliche Ausbildungsverhältnisse mit lern- und 
leistungsbeeinträchtigten Jugendlichen - hier geht es um die Fälle, in denen 
die Beeinträchtigung zwar noch nicht das Ausmaß einer anerkannten Behin-
derung hat, aber trotzdem in Testverfahren objektiv festgestellt werden 
kann. Betriebe, die diese Jugendlichen ausbilden, erhalten einen Zuschuss zu 
den Ausbildungskosten. 
 
Ausbildung in der Migration 
Für (lern)benachteiligte und leistungsbeeinträchtigte Jugendliche insbesonde-
re mit Migrationshintergrund, die erhebliche Integrationsprobleme in die 
Berufswelt haben, während der Ausbildung einer besonderen Betreuung 
bedürfen und deshalb keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden können, 
wird eine möglichst betriebsnahe außerbetriebliche Berufsausbildung geför-
dert. In deren Rahmen werden die Jugendlichen von ausgewählten Projekt-
trägern betreut. 
 
Ausbildung statt Arbeitslosengeld II (AstA) 
Mit diesem Programm sollen zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplät-
ze für junge Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach SGB II geschaf-
fen werden, die keine Chance auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz ha-
ben. Zuwendungsempfänger sind die Kreise und kreisfreien Städte in Hes-
sen. Sie sollen sich bei der Umsetzung qualifizierter Träger außerbetriebli-
cher Berufsausbildung bedienen und mit den Dienststellen der Bundesagen-
tur für Arbeit sowie mit den Trägern der Jugendhilfe kooperieren. 
 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird von den örtlichen Grundsiche-
rungsträgern durchgeführt. Deren Tätigkeit und Vorgehen ist an den regio-
nalen Besonderheiten und Erfordernissen des örtlichen Arbeitsmarktes aus-
gerichtet. Eine zusammenfassende Beantwortung der Frage ist daher nicht 
möglich. 
 
Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit hat zur Beant-
wortung der Fragestellung die jeweiligen Arbeitsmarktprogramme der als 
Arbeitsgemeinschaften organisierten Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende übermittelt. Die Programme sind als Anlage 3 (3.1 bis 3.13) bei-
gefügt. 
 
Für die zugelassenen kommunalen Träger in Hessen hat der Hessische 
Landkreistag die als Anlage 4 beigefügte Übersicht über das umfangreiche 
Angebot an Eingliederungsleistungen übermittelt. Die Übersicht enthält auch 
Angaben zu den beauftragten Maßnahmeträgern und den Platzzahlen. Von 
der Landeshauptstadt Wiesbaden wurden keine Informationen zur Verfügung 
gestellt. 
 
Frage 2. Wie werden die Förderangebote in den einzelnen Landkreisen bzw. kreisfreien 

Städten wahrgenommen (bitte Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Ge-
bietskörperschaft und den Jahren 2007, 2008 und erstes Halbjahr 2009 aufschlüs-
seln)? 

 
Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen in den arbeitsmarktpolitischen Program-
men des Landes in den Jahren 2007 und 2008 wird auf Anlage 5 verwiesen. 
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Für das Jahr 2009 liegen die Daten zu den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern erst im Herbst 2010 vor. 
 
Für die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat der Statistik-
Service-Südwest der Bundesagentur für Arbeit die nachfolgende Auswertung 
übermittelt. Die Zählung umfasst alle Eintritte in Maßnahmen; dabei ist es 
möglich, dass einzelne Personen an mehr als einer Maßnahme teilnehmen. 
In diesem Fall werden alle Teilnahmen als einzelne Eintritte gezählt. 
 
Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Rechts-
kreis SGB II - Zugänge 
- Hessen - 
Datenstand: Februar 2010 
 

2007 2008 
1. Halbjahr 

2009 Region 

1 2 3 

Darmstadt, Wissenschaftsstadt 5.309 5.181 2.833 

Frankfurt am Main, Stadt 27.902 30.458 15.910 

Offenbach am Main, Stadt 13.907 14.171 6.497 

Wiesbaden, Landeshauptstadt 16.566 1 1 

Bergstraße 1 2.343 2.541 

Darmstadt-Dieburg 3.906 3.984 1.853 

Groß-Gerau 6.339 7.519 3.751 

Hochtaunuskreis 3.820 3.146 1 

Main-Kinzig-Kreis 16.051 17.038 7.798 

Main-Taunus-Kreis 1.928 1 2.836 

Odenwaldkreis 1.390 1.022 502 

Offenbach am Main, Stadt 11.121 13.236 9.017 

Rheingau-Taunus-Kreis 3.272 3.318 1.427 

Wetteraukreis 10.620 9.579 4.655 

Gießen 8.374 10.468 6.238 

Lahn-Dill-Kreis 11.906 11.548 5.671 

Limburg-Weilburg 7.535 8.819 3.521 

Marburg-Biedenkopf 10.600 5.808 3.185 

Vogelsbergkreis 7.077 5.960 3.531 

Kassel, documenta-Stadt 19.772 19.305 7.439 

Fulda 6.073 6.604 3.360 

Hersfeld-Rotenburg 1 4.987 2.196 

Kassel 9.595 9.740 3.372 

Schwalm-Eder-Kreis 9.578 9.454 3.884 

Waldeck-Frankenberg 8.038 7.121 2.830 

Werra-Meißner-Kreis 9.569 10.407 4.514 
 
Erstellungsdatum: 02.03.2010, Statistik-Service Südwest 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
1 Aufgrund fehlender oder nicht plausibler Datenlieferungen können keine Werte ausgewiesen 
werden. 

Zitierhinweis : Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik im Rechtskreis SGB II - Zugänge, Frankfurt, Datenstand: Februar 2010 
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Frage 3. Wie hoch sind bzw. waren die Ausgaben für Eingliederungsleistungen pro Arbeits-
losen in den Jahren 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009 im hessischen Durch-
schnitt? 

 Gibt es nennenswerte Abweichungen in einzelnen Gebietskörperschaften und wenn 
ja, welche? 

 
Die mit der Fragestellung erbetenen Angaben zur durchschnittlichen Förde-
rung eines Erwerbslosen mit Mitteln der aktiven Arbeitsmarktpolitik liegen 
dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit nicht vor. 
Sie werden auch nicht ermittelt, weil sie kein sinnvoller Ansatz für die Pla-
nungs- und Abrechnungszwecke der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind. Die 
individuell am Bedarf der Hilfeempfänger ausgerichteten Förderleistungen 
lassen sich so nicht darstellen. Insoweit wird auch auf die Antwort der Bun-
desregierung auf die Frage 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion der LINKEN 
im Deutschen Bundestag "Nutzung der Gelder für aktive Arbeitsmarktpolitik 
im Jahr 2009" - Bundestagsdrucksache Nr. 17/350 - Bezug genommen. 
 
III. Arbeitsgelegenheiten für ALG-II-Bezieher und -Bezieherinnen und 

sogenannte "Ein-Euro-Jobs" 
 
Frage 1. In welchen Bereichen werden derzeit sogenannte Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-

Jobs) angeboten (aufgeschlüsselt nach Gebietskörperschaften)? 
 
Das Merkmal Einsatzfelder, in denen Hilfebedürftige in Arbeitsgelegenhei-
ten beschäftigt werden, gehört nicht zu den Berichtspflichten des 
§ 51b SGB II. In den operativen Verfahren der Bundesagentur für Arbeit 
und Arbeitsgemeinschaften wird dieses Merkmal allerdings trotzdem erfasst. 
Für den Bereich der Arbeitsgemeinschaften konnten die Daten daher vom 
Statistik-Service-Südwest der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Die nachstehende Auswertung zeigt für Kreise mit Arbeitsge-
meinschaften die prozentuale Verteilung der Eintritte in Arbeitsgelegenhei-
ten nach Einsatzfeldern im Jahre 2009. 
 
Für den Bereich der zugelassenen kommunalen Träger wurden Informatio-
nen über die grundsätzlichen Einsatzfelder vom Hessischen Landkreistag zur 
Verfügung gestellt. 
 
Bereich der Arbeitsgemeinschaften: 
 
Eintritte in Arbeitsgelegenheiten nach dem Einsatzfeld in Prozent 
aller Eintritte in Arbeitsgelegenheiten 
- Hessen, Kreise mit Arbeitsgemeinschaften - 
Jahr 2009, Datenstand: März 2010 
 

davon nach dem Einsatzfeld 

Eintritte 
insge-
samt 

Gesund-
heit und 
Pflege 

Kinder- 
betreu-

ung und  
Jugend-

hilfe 

Bera-
tungs- 
dienste 

Umwelt-
schutz  

und 
Land-

schafts- 
pflege 

Infra-
struktur-
verbes-
serung 

Erzie-
hung und  
Bildung 

Wissen-
schaft  

und  
For-

schung 

Kunst 
und  

Kultur 
Sport Keine 

Angabe Kreis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06411 
Darmstadt, 
Wissen-
schaftsstadt 100,0 22,4 0,0 1,2 12,3 51,4 0,4 2,0 2,0 8,5 0,0 

06412 
Frankfurt 
am Main, 
Stadt 100,0 21,3 19,3 3,5 20,0 31,6 4,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

06413 
Offenbach 
am Main, 
Stadt 100,0 26,8 5,1 15,7 32,3 14,1 2,5 0,0 3,3 0,2 0,0 

06433 Groß-Gerau 100,0 6,8 5,0 2,3 29,9 30,1 23,5 0,0 0,8 1,6 0,0 

06440 Wetterau-
kreis 100,0 3,6 22,4 0,8 63,4 9,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

06531 Gießen 100,0 3,5 27,8 13,0 37,1 16,0 0,0 0,2 2,2 0,1 0,1 

06532 Lahn-Dill-
Kreis 100,0 14,0 3,2 15,9 12,2 4,1 43,9 2,4 3,3 1,0 0,0 

06533 Limburg-
Weilburg 100,0 9,1 2,5 0,7 24,9 46,3 15,2 0,0 0,3 0,9 0,0 

06611 
Kassel, 
documenta-
Stadt 100,0 27,1 14,7 0,4 14,4 16,3 25,2 0,2 1,5 0,1 0,0 
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06633 Kassel 100,0 4,4 1,5 0,0 6,7 82,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

06634 Schwalm-
Eder-Kreis 100,0 14,0 7,5 28,3 18,3 28,0 0,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

06635 
Waldeck-
Franken-
berg 100,0 8,9 9,9 0,1 59,5 12,4 8,8 0,0 0,3 0,0 0,0 

06636 
Werra-
Meißner-
Kreis 100,0 6,4 4,1 3,2 83,7 0,0 0,1 0,1 2,3 0,0 0,0 

 
Erstellungsdatum: 26.03.2010, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 79913 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
 
 
Bereich der zugelassenen kommunalen Träger: 
 

In der Optionskommune werden folgende Arbeitsgelegenheiten angeboten (zutreffendes ist angekreuzt): 

Options- 
kommune 

Gesund- 
heit und 
Pflege 

Kinder- 
betreu- 

ung und 
Jugend- 

hilfe 

Bera- 
tungs- 
dienste 

Umwelt- 
schutz  

und 
Land- 

schafts- 
pflege 

Infra- 
struktur- 
verbes- 
serung 

Erzieh- 
ung und   
Bildung 

Wissen- 
schaft  

und For- 
schung 

Kunst  
und  

Kultur 
Sport keine  

Angabe 

Landkreis Berg-
straße    x  x  x x   

Landkreis Darm-
stadt-Dieburg x x x x x x  x x   

Landkreis Fulda  x  x x   x x   
Landkreis Hers-
feld-Rotenburg x x  x  x  x    

Hochtaunuskreis x x  x x x   x   
Main-Kinzig-Kreis x x  x  x  x x   
Main-Taunus-
Kreis x x  x  x   x   

Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf x x x x  x x x    

Odenwaldkreis x  x x x x  x x   
Landkreis Offen-
bach x x  x x   x x x 

Rheingau-
Taunus-Kreis x   x  x   x   

Vogelsbergkreis x x  x    x x x 
Landeshauptstadt 
Wiesbaden1            

 
1 keine Angaben 
 
Frage 2. Wie viele ALG-II-Bezieher und -Bezieherinnen sind in den Jahren 2007, 2008 und 

im ersten Halbjahr 2009 in "Ein-Euro-Jobs" in den einzelnen Kreisen und kreis-
freien Städten jeweils vermittelt worden? 

 
Die nachstehende Auswertung wurde vom Statistik-Service-Südwest der 
Bundesagentur für Arbeit erstellt. Die Zählung umfasst alle Eintritte in 
Maßnahmen. Dabei ist es möglich, dass einzelne Personen mehr als eine 
Arbeitsgelegenheit absolvieren. In diesem Fall werden alle Arbeitsgelegen-
heiten als einzelne Eintritte gezählt. 
 
Eintritte in Arbeitsgelegenheiten1 nach Kreisen 
- Hessen - 
Zeitreihe, Datenstand: März 2010 
 

Eintritte Jahressummen 
Polit Gebietsstruktur 

2007 2008 2009,  
1. Halbjahr 

06411 Darmstadt, Wissenschafts-
stadt 840 762 457 

06412 Frankfurt am Main, Stadt 4.806 4.208 2.404 

06413 Offenbach am Main, Stadt 2.221 1.444 1.459 
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06414 Wiesbaden, Landeshaupt-
stadt 2.230 2 2 

06431 Bergstraße 2 284 904 

06432 Darmstadt-Dieburg 814 725 368 

06433 Groß-Gerau 792 867 277 

06434 Hochtaunuskreis 734 421 2 

06435 Main-Kinzig-Kreis 4.454 3.633 1.543 

06436 Main-Taunus-Kreis 382 2 161 

06437 Odenwaldkreis 279 393 164 

06438 Offenbach am Main, Stadt 672 874 473 

06439 Rheingau-Taunus-Kreis 503 318 200 

06440 Wetteraukreis 1.554 1.493 719 

06531 Gießen 1.240 1.314 778 

06532 Lahn-Dill-Kreis 2.003 1.934 949 

06533 Limburg-Weilburg 1.445 1.316 729 

06534 Marburg-Biedenkopf 1.668 1.244 570 

06535 Vogelsbergkreis 803 753 391 

06611 Kassel, documenta-Stadt 1.425 1.512 788 

06631 Fulda 1.297 1.798 813 

06632 Hersfeld-Rotenburg 2 809 225 

06633 Kassel 1.102 1.258 606 

06634 Schwalm-Eder-Kreis 1.561 1.609 849 

06635 Waldeck-Frankenberg 2.101 1.107 537 

06636 Werra-Meißner-Kreis 746 761 365 
 
Erstellungsdatum: 24.03.2010, Statistik-Service Südwest, Auftragsnummer 79913 
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
1  Entgelt- und Mehraufwandsvariante. 
2  Aufgrund fehlender oder nicht plausibler Datenlieferungen können keine Werte ausgewiesen 
werden 

Zitierhinweis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Eintritte in Arbeitsgelegenheiten nach 
Kreisen, Frankfurt, Zeitreihe, Datenstand: März 2010 
 
 
Wiesbaden, 16. Juni 2010 

Jürgen Banzer 
 
 
 
 
Anlagen  
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































